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REVISION & KONTROI.TE
Ul,rich Kraßnig: Rechtstheoretische Überlegungen zur Normenkonkurrenz zwischen dem Vergaberecht und
Materiengesetzen bei der Auswahl des Abschlussprüfers durch öffentliche Unternehmen

Bereits in der Vergangenheit wurde die Vereinba rkeit des Vergaberechts mit dem Unternehmensrecht im Verfahren zur Bestetlung des
Abschlussprüfers aus rechtticher und praktischer Sicht mehrfach infrage gestellt. Vor diesem Hintergrund diskutiert der vortiegende
Beitrag einmal mehr die Frage, ob öffenttiche Unternehmen bei der Ausschreibung der Abschtussprüfung das Vergaberecht beachten
müssen. Dabei wird dieses Mal vertieft auf rechtsdogmatische Erwägungen Bedacht genommen und die Antwort nicht zutetzt auch
auf europarechtticher Ebene gesucht.

Michael Vorraber: Einschränkungen, Versagungen des Bestät¡gungsvermerkes bzw hinweisende Ergänzungen zum
Bestät¡gungsvermerk und Kapitalmarktreaktionen im Lichte der bisherigen OGH-Judikatur zum Kausalitätsbeweis
bei Anlegerschäden

Eine empirische Studie in diesem Beítrag klärt, ob es durch die Veröffenttichung eines eingeschränkten oder ergänzten
Bestätigungsvermerkes oder einer Versagung tatsächlich zu einer Kapitalmarktreaktion kommt. Diese Ergebn¡sse ersðheinen
¡nteressant im Lichte derjüngeren Rechtsprechung des OGH, wonach der Kausalzusammenhang zwischen Anlageentscheidung und
fehterhaftem Testat bereits dann ats erfültt a ngesehen wird, wen n dem Anleger oder Berater die I nformation über ãen eingeschräñkten
oder versagten Bestätigungsvermerk über den Kapitatmarkt zugekommen wåre.
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Aktienrecht/Kapital marktrecht
Zur Besteuerung der inflationsbedingten Unterneh-
menswertsteigerung bei der Unternehmensbewer-
tung
WP/StB Dr. Matthias Popp, Stuttgart
Die Frage, ob im Rahmen der Ertragswertberechnung die Be-

steuerung inflationsbedingter Wertsteigerungen zu berück-
sichtigen ist, hat in jringster Zeit insb. bei Spruchverfahren
eine Kontroverse ausgelöst. Bei sachgerechter Vorgehens-
weise besteht hierzu indes kein Anlass. Der vorliegende Bei-

trag erläutert diesen Ansatz, ordnet ihn in die Methodik der
Unternehmenswerterm¡ttlung ein und stellt die Aquivalenz in-
flationsbedingter Unternehmenswertsteigerungen im Nenner
und Zähler des Ertragswertkalküls dar.
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STEUERRECHT

Körperschaftsteuer

Steuerbefreiung eines veräußerungspreisbezogenen
Währungssicherungsgewinns nach 5 8b Abs.2 KStG

Univ.-Prof. Dr. Klaus-Dieter Drtien, München
Die steuerrechtliche Behandlung von Gewin Wäh-
rungssicherungsgeschäften, die im Zusa mit einem
Veräußerungsgeschäft von Anteilen an Ka ist in
der Bp-Praxis umstritten und bislang höchstric ich nicht
geklärt. Der Beitrag geht anlässlich eines anhä Revisi-

onsverfahrens beim BFH der Frage nach, unter
aussetzungen die KSt-Befreiung des 5 8b Abs.2
für die den Verkaufspreis absichernden Währu
geschäfte gilt.

DKl 300985

RECHNUNGSTEGU NG/CORPORATE GOVERNANCE

Rechnungslegung

Anforderungen des lFRS-Rahmenkonzepts an die
Reform der Goodwill-Bilanzierung
StB Dr. Fabian Rauschenberg, Rotenburg an der Fulda /
Prof. D¿ Hans-Joachim Böcking, Frankfurt/M.
Der IASB wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 ein
Diskussionspapier zur Reform der Goodwill-Bilanzierung
veröffentlichen. Bei der Überarbeitung der einschlägigen
Standards werden erstmals die neu gefassten Bestimmun-
gen des IFRS-Rahmenkonzepts zu berücksichtigen sein, die
¡m März 2018 veroft'entiicht wurcien. tm voriiegencien Beitrag
werden daher zunächst die allgemeinen Anforderungen des

Rahmenkonzepts an eine entscheidungsnützliche Berichter-

stattung erläutert, um anschließend lmplikationen für eine
zweckadäquate Weiterentwicklung der Goodwill-Bilanzierung
abzuleiten. Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit sich der
Standardsetzer im Rahmen des bisherigen Reformprozesses an

den ûberarbeiteten Leitlinien orientiert hat. Dafür werden die
behandelten Fragestellungen und vorliegenden Arbeitsergeb-
nisse hinsichtlich ihrer Konformität mit dem Rahmenkonzept
gewürdigt und Handlungsalternativen aufgezeigt.

DK1299467
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Rechnungslegung

Auf dem Weg zu European Public Sector Accountíng
Standards (EPSAS)

Dr. Andreas Glöckner, Mannheim
Von außen gesehen ist es um das Projekt zur Harmonisierung

der öffentlichen Rechnungslegung in Europa (EPSAS) ruhig
geworden. Doch kommissionsintern und auf Ebene von Fach-

ãrbeitsgruppen geht das Projekt mit großen Schritten weiter
voran. Dieser Beitrag blickt zurück, indem er aufzeigt, wie die

Kommission das Projekt seit 2011 stetig und zielstrebig voran-
treibt. Zugleich zeigt er den Status quo auf und würdigt we-
sentliche Zwischenergebnisse des Projekts. Zuletzt werden
die gegenwärtigen Perspektiven zum Ende dieser zweiten
Phase des EPSAS-Projekts skizziert.

DK1295452

5.149 ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT

Aktienrecht

Vertretung der AG durch Aufsichtsrat bei
Rechtsgeschäften mit Gesellschaft, deren alleiniger
Gesellschafter ein Vorstandsmitglied ist
BGH, Urteil vom 15.01.2019 - llZR392l17

I1Kl299185

DK1301478

Körperschaftsteuer/Abga benordnu n g

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Rückstellung für
drohende Haftungsinanspruchnahme nach 5 73 AO

BFH, Urteil vom 24.10.2018 - lR78l16
DK1301442

Gewerbesteuer

Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der
Schuldzinsen bei Cash-Pooling

BFH, Urteil vom 1 1.10.201 I - Ll R 37 117

ÐKX297613

Erbschaft-/Schenku ngsteuer

ESt-Schuld als Nachlassschuld - Zahl der
Beschäftigten und Lohnsummenregelung bei
Holdinggesellschaften
BFH, Urteil vom 14.11.2018 - ll R 34115

DK1300072

VERWALTU N GSANWEI SU NGEN

STEUERRECHT

..i. 
,,U mwa n dl u n gsste u e rrecht

.,'.,.''Übertragungsgewinn aus Aufwärtsverschmelzung
,1;,,.;) " im Organschaftsfall

BFH, Urteil vom 26.09.2018 - I R f6116

s.x77

5.187

Vor-

I i'' i' .-

5. 156 s.190

s.193

s.195

s.197

STEUERRECHT

Umsatzsteuer

Anwendungsfragen zur Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers (5 13b UStG) bei Organschafts-
verhältnissen
OFD Frankfurt/M., Verfügung vom 18.12.2018

DK1294079 s.200

DER KONZERN Nr.04/2019

s.170

M1
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Wirtschaftsrecht

Die ïlìloche im Blick

Entscheidungen
BGH: Schadensersatzanspruch wegen fehleihafter Anlagebera-
tung entsteht - unabhängig von Widenufsmöglichkeit - mit dem
Abschluss des Beteiligungsvertrags (26.3.2019 - Xl 2R372/18)
BGH: Das Merkmal der,,nach dem Vertrag vorausgesetzten Ver-

wendung" zielt auf die Eignung der Kaufsache für den Einsatz-

zweck ab (20.3.2019 - Vlll 2R213/18)
BGH: Notarhaftung - Reichweite der notariellen Belehrungspflicht
(4.4.201 9 - lu ZR 338 / 17 )

BGH: Kaffeekapseln - spezialgesetzliche Pflicht zur Angabe der
Füllmenge nach Gewicht (28.3.2019 - | ZRBS/18)

Gesetzgebung
EP: Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern verabschiedet
EU-Kommission: Grünes Licht für eine modernisierte Urheber-

rechtsreform
BR: Neue Regeln für Schutz von Geschäftsgeheimnissen gebilligt

Aufsätze
Florian Garden, RA, und Dr. Mayeul Hiéramente, RA/FAStrafR

Die neue Whistleblowing-Richtlinie der EU -
Handlungsbedarf für Unternehmen und Gesetzgeber

ln den letzten Jahren und Jahrzehnten war das Thema Whistleblo-
wing immer wieder Gegenstand der gesellschaftlichen und politi-
schen Diskussion. Daher mag es verwundern, dass das Thema

Whistleblowing auf rechtlicher Ebene über lange Jahre ein gewis-

ses Schattendasein geführt hat und es bislang vor allem der (ar-

beitsgerichtlichen) Rechtsprechung überlassen blieb, einen Aus-
gleich zwischen den lnteressen der Öffentlichkeit, des (potentiel-

len) Hinweisgebers und den von einer Enthüllung betroffenen Per-

sonen und Unternehmen zu finden. Die Richtlinie zum Schutz von
Whistleblowern wurde am 16.4.2019 vom Europäischen Parlament
verabschiedet und tritt rñit Zust¡mmung des Rats und Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Die Vorgaben

der Richtlinie müssen durch den deutschen Gesetzgeber binnen
Zweijahresfrist (Art. 26) umgesetzt werden.

Dr. Martin Schirmbacher, RA/FAIT-Recht

Gesundheitsschutz und Hyg¡ene: Wann der Bruch
einer Versiegelung das Widerrufsrecht im
Versandhandel zum Erlöschen bringt
Trrnlai¡h ai¡o ÀamorLrrna rrr ErrGl{ vnñ t7 ? tnlO -f ÃA111',

B.82019,978ä. (in diesem Heft)
Verbrauchern wird im E-Commerce ein Widerrufsrecht eingeräumt.
Ausnahmen bestehen nur, soweit dies in 5 3'l29 Abs.2 BGB aus-

drücklich geregelt ist. Eine für die Praxis wichtige Ausnahme ist in

5 3129 Abs.2 Nr.3 BGB enthalten. Danach besteht kein Widerrufs-
recht bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Grün-

den des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde. Der EUGH hat kürzlich entschieden, dass diese Ausnahme

für den Matratzenkauf im lnternet nicht gilt. Das Urteil gibt Anlass

für einen genaueren Blick auf die Ausschlusskriterien und ver-
gleichbare Konstellationen.

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Aussetzung der Vollziehung; Leistungsbeschreibung bei Wa-

ren im Niedrigpreissegment (14.3.201 9 - V B 3/1 9)

BFH: Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft als ständiger Vertre-

ter (23.10.2018 - lR 54116)

BFH: Steuerabzug nach S 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bei,,total buy out"-
Yenrag (24.10.2018 - I R 69ii 6)

BFH: Keine Anwendung von 5 171 Abs.10 AO auf das Verhältnis
von Steuerbescheid und Zinsbescheid (1 6.1 .201 9 - X R 30/1 7)

BFH: Steuerfreiheit von Lèistungen einer Privatklinik mit Belegärz-

ten (23.1.2019 - Xl R I5l16)
BSG: Erstattungspfl icht der Krankenhäuser für Umsatzsteuer-Zah-

lungen auf Arzneimittelzubere¡tungen an Krankenkassen

(9.4.2019- B1KR5/19R)

Verwaltung
BMF: Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb gem.

5 3s EStG (17 ,4.2019 - lV C 6 - 52296-a/17 /10A04)
BMF: Tatsächliche Verständigung * Beteiligung des für die Steuer-

festsetzung zuständigen Amtsträgers (1 5.4.2019 -
rvA3 -s0223107/10002)
BMF: Anwendung neuer BFH-Entscheidungen

Aufsätze

Dr. Barbara Fleckenstein-Weiland, LL.M., RAin/FAinStR/StBin

BB-Rechtsprechungsreport Umsatzsteuer 201 I
Dei Aufsatz fasst bedeutsame Entscheidungen des BFH aus dem
Jahr 2018 zusammen und gibt Denkanstöße hinsichtlich zu erwar-
tender Auswirkungen auf die Praxis. lnhaltlich hervorzuheben ist

dabei etwa die Rechtsprechungsänderung, wonach eine Bruch-

teilsgemeinschaft kein Unternehmer sein kann. Auch die Tendenz

des EuGH zur Lockerung der formellen Anforderungen des Vorsteu-
erabzugs findet sich in verschiedenen BFH-Entscheidungen wieder.
Daneben enthält der Report ausgewählte EUGH-Vorlagen etwa zur
U msatzbesteuerung von Vereinen.

@
Dr. Heidi Friedrich-Vache, StBin

Entw¡cklungen zum Vorsteuerabzug einer Holding

Der Beitrag gibt einen Überblick über den Vorsteuerabzug einer
Holding sowie über (aktuelle) Risiken und Empfehlungen in dem
streitanfälligenThema, bei ciem nach wie vor für immer neue Sach-

verhalte die Gerichtsbarkeit bemüht wird. Dabei geht es um die
grundsätzliche Erlangung einer Berechtigung zum Vorsteuerabzug

durch Begründen der Unternehmerêigenschaft und um die Höhe

abziehbarer Vorsteuern. Die entwickelte 5phärentheorie - mit ihrer

Abgrenzung zwischen nichtunternehmerischer und unternehmeri-

scher Sphäre, in der Beteiligungen an anderen Gesellschaften ge-

halten werden und so einen Vorsteuerabzug aus damit verbunde-
nen Aufin¡endungen ermöglichen oder nicht - wird scheinbar aktu-
ell in Richtung einer weiteren Differenzierung nach der Art der Kos-

ten und deren Motivgründen getrieben. Damit sind in der Praxis

insbesondere für Transakt¡onsprojekte frühzeitige und sorgfältige
Überlegungen zur Beauftragung von Eingangsleistungen, zur
Struhur sowie Qualität der Kosten und der diesbezüglichen Doku,
mentation emPfohlen.

Ëntscheidung

BFH: Verdeckte Gewinnausschüttung bei Rückstellung für drohen-
de Haftungsinanspruchnahme nach 5 73 AO
(24.10.2018 - tR78/16].

961

963

969

981

983

993

999

Entscheidungen

EuGH:EuropäischerEffektivitätsgrundsatzbestimmtauchVerjäh- 973

rungsfragen im nationalen Kartellschadensrecht
(28.3.201 9 - C-637 /17 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Dominique Wagener, RAin)

EuGH: Widerruf eines Online-Matratzenkaufs auch nach Entfer- 978

nung der Schutzfolie
(27.3.2019 - C-681/17)

(orlrpliance
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Die Woche inn Blick

Entscheidung
BFH: Maßgeblichkeit ausländischer Buchführungspflichten im
deutschen Besteuerungsverfahren (1 4.1 1 .201 8 - I R 81 /1 6)

Rechnungslegung
GRI: Arbeitsgruppe zur Gesundheitskultur und Unternehmensbe-
richterstattung
IASB: Veröffentlichung der aktuellen Ausgabe des ,,lnvestor Up-
date"
DRSC: Jahresbericht 201 8

DRSC: Quartalsbericht Ql /201 9

DRSC: Mitschnitt der 42. Sitzung des HGB-Fachausschusses

DRSC: Öffentliche Telefonkonferenz des HGB-FA

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Unterstützung bei der lmplementierung von ISA 540 (über-

arbeitet)
BReg: Wirtschaftsprüfer sollen stärker haften
APAS: Verlautbarung Nr. 6 zur Honorarabhängigkeit nach Art.4
Abs. 3 AP-VO zur Ermittlung der 15o/o-Honorargrenze

IDW: Standard zu lnsolvenzplänen neu gefasst

IDW: Entwurf eines |DW-Prüfungsstandards zur Mitteilung von
Mängeln im lnternen Kontrollsystem

IDW: Aktualisierte |DW-Prüfungshinweise zur Prüfung nach 19

Abs. 2 S. 15 StromNEV und nach 5 30 Abs. 1 Nr. 9 KWKG

IDW: Wahlen in der Landesgruppe NRW

Aufsatz @
Dr. Norbert Lüdenbach, WP/SIB, und Dr. Jens Freiberg, WP

ED 1201 I 12 und die Gemein kosten bei belastenden
Absatzverträgen - Lösungsvorgabe oder' bloße
Aufgabenstellung?
Der bisher in Teilen des Schrifttums vertretenen Ansicht, bei der
ldentifikation von Verträgen als belastend seien nur Grenzkosten
zu berücksichtigen, erteilt der am 13.'12.2018 vom lnternational Ac-
counting Standards Board (IASB) veröffentlichte Entwurfvon Ande-
rungen an IAS 37 ,,Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und
Eventualforderungen" (ED/2018/2) eine Absage. Zu berücksichti-
gen sind auch Gemeinkosten. Dies ist aber nur die Aufgabenstel-
lung. Zur Lösung braucht es eine Allozierung dieser Kosten auf den

belastenden (Beurteilungs-)Vertrag. Der Entwurf ED/201 8/2 enthält
dazu nichts. ln dem Beitrag untersuchen die Verf., ob sich begrün-
ciete Lösungen aus ancjeren Stanciaros cjer iFRS unci Pnnzipien cier

Kostenrechnung ableiten lassen.

Entscheidung

BFH: Übertragungsgewinn aus Auñruärtsverschmelzung im Organ-
schaftsfall
(26.9.2018 - I R 16/16 - dazu BB-Kommentar von
Carina Park, RAin/StBin)

Neuerccheinung Buch
Rammert/Hommel/Wi¡stemann, Konzernbilanzierung case by case

Lösungen nach HGB und IFRS

6. Auflage 2018,386 Seiten, Kt,, € 38,90

l58N: 978-3-8005-0018-5 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Tarifuertragliche Mehrarbeitszuschläge . bei Teilzeitarbeit
(1 9.1 2.201 8 - 1 0 AZR 231 / 1 8)

BAG: Präklusionswirkung bei Antrag auf Teilzeit während Elternzeit

(1 1 .1 2.201 8 - 9 AZR 298 / 1 8)

BAG: Anrechnung eines Nachteilsausgleichs auf die Sozialplanab-

findung (12.2.2019 - 1 AZR 27 9 /171

BAG: Eingruppierungsfragen im Objektschutz (27.2.2019 - 4 AZR

s62/17)
BAG: Spenwirkung eines Tarifuertrags bei Anspruch auf bezahlte

Freistellung (12.3.2019 - 1 AZR307 /17)
LAG Nürnberg: Präzisierung eines Vergleichs zum Zwischenver-

dienst (9.1.201 9 - 4 Sa 306ii8)
IAG Berlin-Brandenburg: Rechtsmissbrauch bei sachgrundloser
Befristung bei Arbeitgeberwechsel (31.1.201 9 - 21 5a936/18)

Aufsatz
Theodor B. Cisch, RA, Ghristine Bleeck, RAin, und
Dr. Michael Karst, RA

BB-Rechtsprechungsreport zur betr¡eblichen
Altersversorgung 2018/2019 .. _....

Der 3. Senat des Bundesarbeitsgerichts .(BAG)';hat "dtÍrch seine

Rechtsprechung im aktuellen Berichtszeitraum (April 2018 bis März

2019) das Rechtsgebiet der betrieblichen Altersversorgung weiter-
entwickelt. Wie in den Vorjahren lag ein Schwerpunkt auf Fragen

der Gleichbehandlung bzw. Diskriminierung (Altersabstandsklau-

seln bei Hinterbliebenenversorgung, altersmäßige Begrenzung von
Beiträgen bei beitragsorientierter Leistungszusage). Erstmals hat
sich das BAG mit der Frage befasst, ob eine Pflicht des Arbeitgebers
zur Kündigung einer Direktversicherung aus Entgeltumwandlung
bestehen kann. Weiter vertieft hat das BAG seine Rechtsprechung

zur vertraglichen Anpassung und Anrechnung anderweitiger Ver-

sorgungsbezüge, zur Höhe unverfallbarer Anwartschaften sowie

zur Änderung betrieblicher Versorgungszusagen dufch die Tarifver-

tragsparteien.

Die Erste Seite
PD Dr. Joerg Brammsen und Dr. Simon Apel, RA
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Der ll. Zivitsenat des BGH hatte mit Grundsatzurteil vom 20.11.2018 (GmbHR 2019, 335) klargestellt, dass die Legitimationswi

terliste nach S 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG auch im Falle eines eingezogenen Geschäftsanteils greift. Der Beitrag nimmt das Judikat zum Antass, die

Reichweite und Grenze der Legitimationswirkung auszumessen sowie deren spezifische Bedeutung für die Zwangseinziehung von GmbH-Anteilen

Tilman Schlosser / lonas Stephan-Wimmer - Der Schutzgesetzcharakter von Buchführungspflichten im Rahmen detiktischer Geschäfts-

leiterhaftung

Mil seinem Urteil vom 11.12.2018 - ll ZR 455/17 hat der zweite Zivilsenat des BGH den SS 283 Abs. 1 Nr, 5-7, 283b StGB - den sog. Buchdelikten -
die Schutzgesetzeigenschaft i.S.d. S 823 Abs. 2 BGB abgesprochen und somit die grundsälzliche Diskussion über den Schutzgeselzcharakter von

Buchführungspftichten im Rahmen deliktischer Haltung abermals aufleben lassen, Die Entscheidungsrelevanz für Lehre und Praxis wird durch

die höchstrichterlìch bisher bewusst offen gelassene Einordnung der Buchdetikte als Schutzgesetze unterstrichen. Das akiuelle Urteil und eine in

der Literatur bisweilen fehtende umfassende Bewertung nehmen die Autoren zum Anlass, die unterschiedlich ausgestatteten Buchführungspftich-

tendergeschäftsteitenden0rganeaufdiePassformderdeliktischenSchutzgesetzhaftungzuuntersuchen.........,. .............,449

StB Dipl.-Fw. Morkus Suchanek / Gary Rüsch - Zur ,,Genese" von S 8c KSIG durch das UStAVermG und den Auswirkungen der ,,Neurege-
lung" auf S 8d KSIG

Nach der Entscheidung des BVerfG v. 29.3.2017 - 2 BvL 6/ll zur Verfassungswidrigkeit der Regetung zum anteilig schädtichen Beteiligungserwerb

bei S 8c KSIG wurde die Anordnung nunmehr durch das UStAVermG v. 11.12.2018 (BGBI. I 2018, 2338) ersatztos und rückwirkend gestrichen. Der

Entscheidung des Gesetzgebers ging ein langer Erkenntnisprozess voran, in dem man bis zuletzt an der Regetung festhalten wollte. Durch ihren

Wegfall stellen sich nun neue Fragen für die Antragsstetlung bei S 8d KSIG. Der Beitrag betrachtet die ,,Genese" von S 8c KStG, stetlt die handwerk-

lichenFehlerder,,Neuregelung"darundbeschäftigtsichmitdenAuswirkungenaufSSdKSIG. .....456

Jetzt buchen: Seminar ,,Familienholding 2019" am 24.09.2019 in Frankfurt/Main I 25.09.2019 in Dússet-

dorf www.otto-schmidt.de/seminareu
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Rechtsprechung

Gesellschaftsrecht

Geseltschafts- und lnsotvenzrecht: Reichweite der gesellschaftsrechtlichen Treue-

pfticht, Auskunftsanspruch des lnsolvenzverwalters, Anfechtbarkeit von Rechts-

handlungen, Bargeschâftspriviteg

Verfahrensrecht: Einlegung eines Rechtsmittels bei Verlust der Prozessfähigkeit des

gesetzlichen Vertreters und Vollmachtgebers

Geschäftsführer: Schadensersatzhaftung wegen unertaubter Handtung und Pfticht-

verletzung

lnsotvenz: Fortfuhrung der GmbH kraft Geseltschafterbeschlusses nach Aufhebung

des lnsolvenzplanverfahrens bei fehtender Fortf ührungsptanung

Sozialversicherung: Berucksichtigung eines Treuhandverhältnisses im Rahmen der

sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung

(BGH, Teilversäumnis- und Endurt. v. '14.2.2019 - lX ZR

149/16)...........

(BGH, Beschl. v. 6.2.2019 - Vll ZB 78n7)

(OLG Brandenburg, Urt. v.16.1.2019 - 7 U 104n6)

(0LG Cetle, Beschl. v. 8.3.2019 - I W lTng)

(LSG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 6.2.2019 - L 4 R 465/16)

m. Anm. Stephan Arens.

460

412

474

478

480

Steuerrecht

Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung nach S 9 Nr. I Satz 2 GewStG

Einkommensteuer: Aktivierung des bei veräutserung eines GmbH-Anteits vorbehal-

tenen Gewinnausschüttungsanspruchs

(BFH, Beschl. v.25,9.2018 - GrS 2/16)

m. Anm. Manuel Brühl.,.

(BFH, Urt. v. 2.10.2018 - lV R 24n5)

486

498
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Verwaltungsanwe¡sungen

Nachträgtiche Anschaffungskosten bei S l7 ESIG; Auswirkungen der BFH-Urteite

vom 11.7.2017 (lX R 36n5), vom 6.12,2017 (lX R 7nl und vom 20.7 2018 (lX R 5/15) (BMF, Schr. v. 5.4.2019 - lV C 6 - S 2244117/10001 - D0K

2019/0225994)..

p rofessionell n utzen.
Viele Beispiele aus der reichhaltigen praktischen Erfahrung

der Autoren sowie Muster und andere Tipps geben lhnen

konkrete Hilfsmittel für den Einsatz in Mediationsverfahren

an die Hand. Alles zur außergerichtl¡chen Konfliktbeilegung.
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GmbH: Keine Abkürzung mehr bei Liquidation und Löschung (Stephan Ulrich) ...........
Die Zurechnung der Erklärungen autonomer Systeme - noch reicht das BGB (Stephan Ulrich) ...........
BGH räumt auf - kein S l79a AktG analog-Beschluss bei der GmbH erfordertich (Stephan Ulrich). .....,,..

Steuer- & Bilanzrecht

Nachträgtiche Anschaffungskosten bei S 17 ESIG (Christian Levedag)

Übertragungsgewinn aus Aufwärtsverschmelzung im 0rganschaftsfall (Christian Levedag)

Einkommensteuerschulden als Nachlassverbindlichkeiten sowie Zahl der Beschäftigten bei Holdinggeseltschaften im Kontext der Lohnsummen-

Arbeits- & Sozialrecht

ArbeitsunfältevonFremdpersonal -[/ussderBetriebsratunterrichtetwerden? (ClaudiaKothe-Heggemann) ...............
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses - Welche Rolle spielt die ReLigion? (Claudia Kothe-Heggemann) ................

Europa-Praxis

Europäisches Parlament befurwortet Einfúhrung von EU-Sammelklagen (Jochen Clausnìtzer).

Europäisches Parlamenl verabschiedet neues Gewährleistungsrecht (Jochen Clausnitzeù .....
EU-Verbraucherrecht wird modernisiert (Jochen Clausnitzer)..............

Wirtschafts-Praxis

Entwicktung von E-Commerce und Versandhandel 2018 (Marisnne Gajo)

Zeitschriftenspiegel

Geseltschaftsrecht. . . . . . . . . , . . . . . .

Steuerrecht

Buchbesprechungen

Wendt/Suchanek/[/öltmann/Heinemann (Hrsg,), GewStG Kommenlar (Ralf Neumann)
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Wussten Sie schon ...

lm Beratermodul GmbHR haben Sie Tugnll auf das 0nline-Archiv lhrer Zeitschrift. ln der Zeitschriften-App lesen Sie aktuetle Beiträge auf

lhrem Smartphone. Bei Fragen zu lhren Freischaltcodes wenden Sie sich gerne an den Kundenservice: Telefon 0221 / 93738-997 oder E-Mail

an kundenservice@otto-schmìdt.de
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In dieser

. ZlnsO-Aufsätze

Das Schicksal von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten in der Insolvenz
des Lizenzgebers - Ein Überblick (S. 925)
von Rechtsanwølt/Fachanwah für Gewerblicher Rechtsschutz Dr Dennis Groh,

LL.M. (Gewerblicher RechtsschutÐ, Köln

Kann der Schuldner selbst einen zulässigen Antrag auf
Planvorlagefrist nach $ 270b InsO stellen? (S. 932)
v o n Re c ht s anw alt/ Fachantv al t fü r I n s o I v e nzre c ht D n

und RechtsanwÌiltin Viktoria Schabel, Düsseldorf (5. 932)

Die Auftragserteilung nach $ 8021ZPO an den
Insolvenzverfahren (S. 937)
von Richter amAmtsgericht Dr Holger Bütnef Leipzig (5.

. ZlnsO-Dokumentation

Zombie-Unteraehmen, Wirtschaft und Insolvenz - zugleich Tagungsbericht

,,16. Deutscher Insolvenzrechtstag 201900 vom 4. bis 6. April in Berlin (S. 951)
v on Dipl. - Re chtspfleg e rin Sylv ia Wipp effirth, LL. M. ( c om. ), S I IW
Sachverständigenlnstitut fíir Insolvenz- und Wírtschaftsrecht, Alsdorf/Aachen

. ZlnsO-Rechtsprechungsreport

Unterbrechen eines Rechtsbeschwerdeverfahrens wegen der Eröffnung des lruolvenzverfah-
rens über das Vermögen; Eröffnung eines inländischen oder anerkennungsfühigen ausländi-
schon f nsojwonryoafqhpns. r öcnhrrno ciner Marl¡o wpcen gbSOlUter SChUtZhjndernigge. Razrr¡

des Ltischungsverfah¡ens zum Vermögen des Ltischungsantragstellers (S. 959)
BGH, Beschl. v. 31. 1.2019 - I ZB I 14/17

Fortführung einer GmbH nach Aufhebung des Insolvenzplanverfahrens (S. 959)
OLG Celle, Beschl. v. 8. 3. 2019 - 9 W 17/19

(Keine) Übernahme eines Darlehnsvertrags durch Dritten bei Â,nordnung von Sicherungs-
maßnahmen nach $ 2L Abs.2 InsO gegenüber bisherigen Darlehnsnehmer (S. 962)
OLG Kiiln, Beschl. v. 15. 8.2018 - 12 U 26/18

Auskunftsersuchen des Gerichts an einen Gerichúsvollzieher nach $ SU2IZPO;
Rechtsbehelf (S. 966)
LG Düssedorf, Beschl. v. 8. I I . 201 I - 25 T 506/18

Sperrwirkung des $ 92 Satz 1 InsO (S.967)
LGWürzburg, Endurt v. 31. 1.2018 -42 S 1655/17

Keine Verdrängung des IFG durch Regelungen der AO (S. 969)
VG Dässeldorf, Beschl. v. 7. 3. 2019 - 29 K 8023/IB

Kelne Zuständigkeit der Kammer für llandelssachen für Ansprüche auf Rückzahlung
von Ausschüttungen nach $$ l7l, 172 HGB (S. 973)
OLG Nürnberg, Beschl. v. 7. l. 2019 - I AR 2663/18

\{f/**
w,&

25

a

¿

Michael Bretz

RA Dr. Christian Br'ünkmans

RA Dr. Jan de Weerth

Prof. Dr. Ulrich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind

RiBGH Prof. Dr. Markus Gehrlein

Prof. Dr. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

WP/StB Michael Hermanns

Prof. Dr'. Heribert Hirte

RiAG Martin Horstkotte

Prâs. LG a.D. Prof. Dr. Michael Huber

RA Pete¡ J. Hützen

RA Dr. Karen Kuder

RA Dr. Norberl Küpper

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke

Prof. Dr. Sebastian Mock
RA Dr. Patrick Mticki

Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG Dr. Dietrnar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

RiBGH ProÍ'. Dr. Gelharci Pape

RA Dr. Christoph Poertzgen

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH a.D. Prof. Dr. Lutz Strohn

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OStA Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmever

Heymanns
lnsolvenzrec

Car[ Heymanns Verlag



ZlnsO 19/2019 Inhaltsverzeichnis I

Inhaltsverzeichnis

ZInsO-Aktuell

Zlnso-Beilage: Insolvenzreport 19 /2019

ZInsO-Aufsätze

Das Schicksal von Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten in der Insolvenz des Lizenzgebers - Ein Überbtick. . . . .

von Rechtsanwalt/Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz Dr. Dennis Groh, LL.M. ¡Gewerblícher Rechtsschutz), Köln

Kann der Schuldner selbst einen zulässigen Antrag aufAulhebung der Planvorlagefrist nach g 270b InsO stellen? . .
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ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

In dieser Rubrik geben wir eine Ubersicht über die wichtigsten und interessantesten Veröffentlichungen aus dem Bereich
des Insolvenzrechts. .

ZInsO- Rechtsprechungsreport

Enßcheìdungsreport
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OLG Brandenburg, Beschl. v. 12.2. 2019 - 6 W 16/19
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OLG Celle, Beschl. v. 8. 3. 2019 - 9 W 17/19

NachträgficheFeststellungalsnunmehrdeliktischenRechtsgrund,,Unterschlagungvonsicherungsgut,,...........
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Auskunftsersuchen des Gerichts an einen Gerichtsvollzieher nach SOZIZPO Rechtsbehelf.
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unterschied)

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, bei. lØir bitten um freundliche
Beachtung!
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Der Sonderbeauftragte nach $ 45c KWG - Ein Platz zwischen allen Stühlen (Teil l)

Der zweiteilige Beitrag befasst sich mit dem Sonderbeauftragten nach 5 45 c KWG. Der erste Teil

behandelt den gesetzgeberischen und wirtschaftlichen Hintergrund der Vorschrift, den jeweiligen

Anlass der Bestellung von Sonderbeauftragten und deren Aufgaben. Dabei werclen die verschiede-

nen Befugnisse - mit und ohne 0rganfunktion -, die dem Sonderbeauftragten ubertragen werden
können, dargestellt und kritisch eingeordnet. Darüber hinaus erörtert der Beitrag die Art und Weise

der Auswahl des Sonderbeauftragten und die Anforderungen, die er zu erfüllen hat. Danach werden
die Verfahren der Bestellung und der Abberufung geschildert und potentielle Haftungsansprüche, die

sich gegen Sonderbeauftragte und BaFin richten können, dargestellt. Der zweite Teil befasst sich mit

der rechtlichen Einordnung des Sonderbeauftragten, insbesondere im Rechts- und Prozessverkehr.

Darüber hinaus wird über praktische Erfahrungen mit Sonderbeauftragten berichtet und eine rechtli-

che Bewertung vorgenommen. Schließlich wird die Kritik an der Struktur derVorschrift ergänzt und

zusammengefasst und die ,,Rechtsfigur" des Sonderbeauftragten in Überlegungen zur neueren

Rechtsgeschichte eingeordnet.

Die AGB-Kontrolle von Entgeltklauseln im Recht der Zahlungsdienste

ln einer Entscheidung vom Juni 2018 hat das 0LG Karlsruhe eine Münzgeld-Entgeltklausel in AGB

für unwirksam erklärt. Der Beitrag geht der Frage nach, ob das Urteil im Hinblick auf die Grundwer-
tungen des AGB-Rechts, des Zahlungsdiensterechts und des Europäischen Privatrechts Liberzeugt.

Zudem werden die relevanten Maßstäbe zur Kontrolle solcher Fntgeltklauseln herausgearbeitet.

fil;T;äjr=t"qrrçrrçrr)vç¡rrqyç 
urr ñrrvvçiluurry)pçrErLil uçr ¡ rrrqr¡4urçrr)rrsr)reilyr-rçrrr-

Das LG Bonn hat dem EuGH in einem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 Abs.2 AEUV
praktisch äußerst wichtige Fragen zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts beí im Fernabsatz

geschlossenen Verbraucherdarlehensverträgen sowie zum Verbraucherleitbild vorgelegt. Dies ist

durchaus brisant, da die Vorlage auch eine gefestigte BGH-Rechtsprechung berührt, die hierdurch in

Frage gestellt wird. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen v. 28.3.2019 bereits deutlich
gemacht, dass das nationale Recht unionsrechtswidrig und mithin auch die darauf aufsetzende BGH-

Rechtsprechung hinfållig ist.

Das Phänomen negativer Nominalzinsen in der Privatrechtsordnung

Bis vor wenigen Jahren waren ,,Negativzinsen" unvorstellbar. 5pätestens seitdem die Einlagefazilität

der EZB einen negativen Wert aufweist, wesentliche Interbankenzinssätze negativ sind und immer
mehr Kreditinstitute zu,,Negativzinsen" übergehen, stellen diese im aktuellen Umfeld auch den

Rechtsanwender vor eine Vielzahl bisher ungeklärter Rechtsfragen.

Dr. Fabian Radke
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Machtkämpfe anter den Gesellschaftern einer fahtisch bebenscbten GmbI{ werd.en herþömmlicb
ztor allem rnit BIicþ aøf d.en Aøfenseiterschøtz entschied.en. Machtoerscbiebøngen zn Lasten des
Mehrheitsgesellschøfters, d.er von wesentlicben Abstimmøngen mit Bed.eatøng für d.ie Konzernlei-
tung gern. $ 47 Abs. 4 GmbÊ{G abgeschnitten ist, spielen d.øbei bislang keine od.er þ,aøm eine Rolle.
Der nachfolgende Beitrag bat zørn Ziel, d.ie Interessengewichte anter Berücksichtigang der über-
scbieJ3end.en Stimmkrøft d.es Mind.erbeitsgesellschafters in d.erørtigen Sonderlagen neLt a.aszî,l.loten.

Im Mittelpønþ,t d.er Betøchtøng stehen d.abei d.ie rnitgliedschøftliche Treøepflicht d.es Mind.erheits-
gesellschafters ønd d.essen gesteigerte Verantwortung im Umgang mit dem ibm aafgrand. d.es

S timmv erb ots z ugewie s en en Alle inents ch eid,un gsre ch t.

'r Prof. Dr. JnNs Er¡iBNcR ist Inhaber des Lehrsruhls für Bürgerliches, Flandels- und \üØirt-

schaftsrecht, Rechtsvergleichung an der Justus-Liebig-IJniversität, Gießen, und Counsel
bei der Rechtsanwaltskanzlei Covington Ec Burling LLP in Frankfurt am Main.
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merksamkert gebracht, aber erst eine vor vier Jahren angestof\ene Diskussion um ihr Verständnis als Wissensorganisationspflicht hat sie zu

einem der zentralen Regelungskomplexe des Kapitalmarktrechts avancieren lassen. Zugleich hat sich im jüngeren Fallmaterial auch unmittelbar

gezeigt, wetche verborgene Sprengkraft eine so verstandene Pfticht zur Ad-hoc-Publizität entfalten kann, Vor diesem Hintergrund soll in diesem

Beitrag untersucht werden, ob Art. 17 Abs. I MMVO tatsächtich eine sotche ,,Compliance-Dimenslon" beinhaltet oder ob sich sein Regelungsgehalt

nicht doch in dem erschöpft, was sein Wortlaut nahelegt: in einer Veröffenttichungspflicht.

RA (SRA) Dr. Richard Backhaus, LL.M. (Edin.) / RA (SRA) Dr. Tobiqs Brouwer - Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats bei Geschäften

mit nahestehenden Personen (Related Party Transactions) bei der KGaA - HGB sticht AktG

Anders als der Referentenentwurf zum ARUG ¡l enthäll die Begründung zum Regierungsentwurf eine Aussage darüber, ¡nwieweii die Regetungen

über das Zustimmungsverfahren bei Related Party'Transactions (RPT) auch in der börsennotierten KGaA anzuwenden sind. Danach ist unter

Rückgriff auf S 278 Abs. 3 AktG auch in der KGaA der Aufsichtsrat der KGaA für die Zustimmungsentscheidung bei wesentlichen Geschäften mit

nahestehenden Personen nach S lllb AktG-RegE zuständig. Nach Auffassung der Verfasser ist das in S 111b AktG-RegE festgelegte Kompetenzver-

hältnis zwischen Vorstand und Aufsichtsrat jedoch nicht unter S 278 Abs. 3 AktG, sondern unter das in S 278 Abs. 2 AktG geregette Rechtsverhält-

nis zu subsumieren. ln der Fotge finden auf die Zustimmungsentscheidung bei Geschäften mit nahestehenden Personen in der KGaA die Vor-

schriften des HGB über die Kommanditgesetlschaft Anwendung, die gemätS S 164 Satz 1 HGB eine Übertragung der Zustimmungskompetenz auf

Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0nline-Bibliothek.

lnktusive Setbststudium nach S 15 FAO! Jetzt testen: www.otto-schmidt.de/akgr
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Auf den ersten Blick mag der Sachverhalt, der der Entscheidung des BGH v. 15.1.2019 - ll7R3S2l17, AG 2019, 298 - in dieser Ausgabe, zugrunde

lìegt, etwas aut\ergewöhnlich erscheinen, bei näherer Betrachtung stetlt sìch diese Konstetlation gerade vor dem Hintergrund des ,,Start-up"

Booms aLs sehr naheliegend dar. Vietfach werden Gründer ats wichtig(st)er Unternehmenswert in Konzernstrukturen übernommen, indem sie

ihre zumeist junge Gesellschaft übertragen und im Gegenzug in die Vorstandsebene des Käufers eingebunden werden. Die Entscheidung ist aber

im Grunde übertragbar aufjedwede Vertragsbeziehung zwischen der AG und einem (zukünftigen) Vorstandsmitgtied oder - und das ist bahn-

brechendandervorliegendenEntscheidung-auchaneinerGesetlschaft,andereinVorstandsmitgliedbeteitigtist......
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(LG Frankfurt/M., Urt. v.3.5.2018 - 3-05 0 101/17, nrkr.)

Buchbesprechungen

RA Matthios Höreth - Langenbach, Der Versammlungsleiter in der Aktiengesellschaft - Zurückweisungskompetenz - Abwahl - Haftung . .... 319

AIle Anlagen fest irn Griff.
Dieser Kommentar besticht durch eine tiefgehende
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